
- Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericht 

Hannover 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

216 Ls 5413 Js 125264/21 (100/22) 

 

 

wohnhaft 
ledig, Staatsangehörigkeit: türkisch, 

Verteidiger: 

Rechtskräftig seit dem 07.03.2025 
Hannover, den 27.03.2025 

 Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des 

Amtsgerichts 

Rechtsanwalt  Hannover 

wegen gewerbsmäßige Ausbeutung 

hat das Amtsgericht Hannover- Schöffengericht- in der öffentlichen Sitzung vom 07.03.2025, 
an der teilgenommen haben: 

Richter am Amtsgericht  
als Vorsitzender 

 
 

als Schöffen 

Oberstaatsanwalt  
als Beamter der Staatsanwaltschaft 



Rethtsanwalt  

Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

für Recht erkannt: 

Der Angeklagte wird wegen Menschenhandels in 4 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
von 1 Jahr 3 Monaten verurteilt. 
Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 
Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens sowie seine eigenen notwendigen 
Auslagen. 

Angewendete Vorschriften: §§ 232 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 b), Abs. 3 S. 1 Nr. 3, 53 StGB 

Gründe: 

(abgekürzt gemäß § 267 Abs. 4 StPO) 

1. 

Der Angeklagte ist ledig und hat drei Kinder im Alter von 19, 10 und 9 Jahren. Er lebt in einer 
Bedarfsgemeinschaft mit der zuvor Mitangeklagte Gemeinsam beziehen sie 
ALG II in Höhe von 1257,00€, wobei die Miete übernommen wird. Derzeit befindet er sich in 
einem Insolvenzverfahren. 

Sein Bundeszentralregisterauszug weist diverse Eintragungen beginnend 2002 auf: 
In der Zeit zwischen 2002 und 2007 erfolgten diverse Verurteilungen und Eintragungen wegen 
Diebstahl, gemeinschaftlichem Raubes, vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 
räuberischer Erpressung, die bis hin zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten 
führten. 
Im Jahr 2009 wurde der Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 
Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt. 

.. 

2018 wurde er wegen Nötigung in Tatmehrheit mit Beleidigung zu 40 Tagessätzen und einem 
einmonatigen Fahrverbot verurteilt. 
2019 erfolgten zwei weitere Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 30 bzw. 40 
Tagessätzen. 
Wegen vorsätzlicher Körperverletzung erfolgte am 05.08.2019 eine weitere Geldstrafe zu 60 
Tagessätzen. 
Am 20.11.2019 wurde der Angeklagte wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 60 
Tagessätzen zu je 20,00€ verurteilt. 
Am 04.11.2020 wurde der Angeklagten wegen vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 
Tateinheit mit Betrug in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit 
mit Urkundenfälschung und vorsätzlichem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in 
Tatmehrheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis •in . fünf Fällen zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr, ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit 
wurde zwischenzeitlich bis zum 03.11.2023 verlängert und wurde im Hinblick auf das hiesige 
Verfahren noch nicht erlassen. 
Am 03.11.2021 erfolgte eine Geldstrafe wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Abfällen 
zu 30 Tagessätzen. 
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regelmäßigen Bargeldabhebungen sei sie davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit 
habe. 

V. 

Der Angeklagte war zu der aus dem Tenor ersichtlichen Gesamtfreiheitsstrafe zu verurteilen. 

Bei der Strafzumessung hat sich das Gericht insbesondere von folgenden Erwägungen leiten 
lassen, welche sich an den Prinzipien des § 46 StGB orientieren: 

Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger eine vollumfängliche geständige Einlassung 
abgegeben und hierdurch eine Beweisaufnahme verhindert. Dabei hat das Gericht im 
besonderen Maße beachtet, dass der Angeklagte bereits gegenüber dem Haftrichter geständig 
war. 
Dass die Taten bereits mehrere Jahre zurückliegen, war ebenfalls strafmildernd zu 
berücksichtigen. 

Demgegenüber war zum Nachteil des Angeklagten zu sehen, dass der Angeklagte bereits 
erheblich und im Hinblick auf Eigentumsdelikte auch einschlägig strafrechtlich in Erscheinung 
getreten ist und unter laufender Bewährung stand. 

Ferner hat das Gericht zulasten des Angeklagten berücksichtigt, dass er innerhalb kürzester 
Zeit eine weitere Tat begangen und sich von der Signalwirkung der Hauptverhandlung, die 
unabhängig von der Rechtskraft der getroffenen Entscheidung eintritt, absolut unbeeindruckt 
gezeigt hat. 

Eine Milderung gern. § 46a StGB hat das Gericht geprüft und im Ergebnis verneint. Die bloße 
Zahlung auf titulierte Forderungen fällt nach Ansicht des Gerichts nicht unter den Aspekt der 
Schadenswiedergutmachung im Sinne von § 46a StGB. 

Ein Härtefallausgleich war aufgrund der erfolgten Zahlung der Geldstrafe betreffend der 
Steuerhinterziehung nicht zu veranlassen. 

Das Gericht hielt für die einzelnen Straftaten die folgenden Freiheitsstrafen für tat- und 
schuldangemessen: 

- Ziffern 1 und 2 der Anklageschrift 10 Monate

- Ziffer 3 der Anklageschrift 9 Monate

- Ziffer 4 der Anklageschrift 7 Monate

Nach §§ 53, 54 StGB war hieraus eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden. Diese hielt das Gericht 
unter Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände mit 

1 Jahr und 3 Monaten 

für tat- und schuldangemessen. 
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